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Stadt Bornheim 

 
Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte  

und eines Neubaus für das Beethovenstift 
 
 

Projektbeschreibung 
 
 

Die Stadt Bornheim plant aufgrund des auslaufenden Mietvertrages für die Kindertages-
stätte in der Secundastraße den Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte. Der 
Neubau soll im näheren Umfeld der bisherigen Kindertagesstätte entstehen und über eine 
durchgängige Barrierefreiheit verfügen. 
 
Der Flächenbedarf zur Einrichtung einer sechsgruppigen Kindertagesstätte beträgt 
ca.1.400m² BGF für das Gebäude, ca. 800m² für Erschließung und Parkplätze und weitere 
1.800m²  als Außenspielfläche. 
 
 
Das an der Königstraße gelegene Beethovenstift möchte seine Einrichtung gerne um einen 
Pflege- und Betreuungscampus mit 6 Wohngruppen für insgesamt ca. 80 Bewohner bzw. 
Pflegeplätze zu errichten.  
 
 
Die an das Freibad anschließende Grünfläche (ca. 20.000m²) würde für den Neubau der 
Kindertagesstätte und darüber hinaus für die geplante Erweiterung des Beethovenstiftes 
zur Verfügung stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen würde der Flächenbedarf insgesamt 
ca. 4.000m² für die Kindertagesstätte und ca. 7.500m² für das Seniorenheim betragen. 
 
 
Beide Einrichtungen sollen von der Königstraße aus erschlossen werden. Die Zufahrt zum 
geplanten Neubau des Beethovenstiftes sollte, von der Königstraße aus, im südlichsten 
Bereich des Grundstückes hergestellt werden.  
Die Erschließung der Kindertagesstätte soll ausschließlich über den vorhandenen 
Kreisverkehr erfolgen. Eine Durchfahrt zur Rilkestraße soll nur größeren Lieferfahrzeugen 
vorbehalten sein, um so auf eine Wendeanlage für LKW verzichten zu können.  
 
Die Verkehrsfläche und die Stellplätze der Kindertagesstätte liegen somit auf der 
grünflächenabgewandten Seite und führen nicht zu einer Lärmbelastung der verbleibenden 
Grünfläche. 
Auch die Zu- und Abfahrt zu den Stellplätzen und zum Wirtschaftshof des Beethovenstiftes 
sowie dessen Lage sind so anzuordnen, dass es nicht zu einer Lärmbelastung der 
zentralen Grünfläche kommen kann. 
 


